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Maßgebliches und Unmaßgebliches
Die Alandfrage. Völkerrechtliche Formen

und politische Interessen decken sich vielfach
nicht. DaS größte Interesse daran, daß sich
auf den Alandsinseln angesichts der Tore von
Stockholm keine Befestigungen erhoben, hatte
Schweden. Aber Rußland war eine Ver¬
pflichtung zur Nichtbrfestigung der Alands¬
inseln im Pariser Frieden von 1860 nur
gegenüber England und Frankreich und, da
diese; Abkommen einen Teil der Kongreßaite
bilden sollte, mittelbar auch gegenüber Preu¬
ßen, Osterreich, Sardinien (Italien) und der
Türkei eingegangen. Schweden war nicht
Vertragspartei und hatte daher auch kein
Recht, sich auf die russische Verpflichtung zu
berufen. Rußland hatte nun an sich schon
eine Neigung, sich von eingegangenen völker¬
rechtlichen Verpflichtungen einseitig loszusagen,
so bei der Neutralisation des Schwarzen
Meeres und bei der Freihafenstellung von
Batum. So hatte es auch beim Beginne des
Krieges mit Zustimmung seiner Bundes¬
genossen die Nlandsinseln befestigt. Überhaupt
aber war die vertragsmäßige Verpflichtung
und Verbindlichkeit der Pariser Kongreßakte
durch den Krieg unter den Vertragschließenden
zerrissen. Soweit die Alandsfrage eine Rechts¬
frage war, stand man vor dem Nichts.

Es wäre nun zu erwarten gewesen, daß
Schweden das lebendige politische Interesse,
das es an den Alandsinscln als der Brücke
von Schweden nach Finnland und dem Glcicis
von Stockholm besaß, mit bewaffneter Hand
zur Geltung brachte, indem es die Alands¬
inseln besetzte. Nach der Niederlage Nußlands
war das Unternehmen selbst sür Schweden
ganz ungefährlich. Nichts davon geschah.
Das Ministerium versicherte nur, daß eS der
Frage seine Aufmerksamkeit widme. Die
Thronreden von 1917 und 1918 sprachen die
Hoffnung auf eine gedeihliche Lösung der
Alandsfrags aus. Die Hilferufe des von der
Roten Garde vergewaltigten Finnlands waren
vergeblich. Schweden verbot sogar auf Grund
seiner Neutralität die Waffenausfuhr für
Finnland.

Trotz Versagung aller Leistungen hoffte
Schweden doch die Früchte zu ernten und

den von anderer Seite befreiten Finnländern
die Alandsinseln abzunehmen. Der eigene
schwedische Besitz der Inseln wäre natürlich
die beste Sicherung der schwedischen Haupt¬
stadt. Der Preis hätte Schweden auch nicht
entgehen können, wenn es sich zu irgend¬
welchen bemerkenswerten Leistungen hätte auf¬
raffen können. Wieso jetzt nach dem eigen¬
tümlichen Verhalten des liberal-sozialistischen
Ministeriums die öffentliche Meinung Schwe¬
dens den Erwerb der Alandsinseln für
Schweden zu fordern sich berechtigt glaubt,
bleibt einigermaßen schleierhaft.

In der Not der Bolschewiki-Herrschaft ge¬
langten im Januar und Februar 1918 zahl¬
reiche Gesuche der wenigstens der Sprache
nach schwedischen Bevölkerung der Alands¬
inseln um Vereinigung mit Schweden an
schwedische Amtsstellen. Das schwedische
Ministerium schob sogar nach berühmten
Mustern den König vor und ließ eine Abord¬
nung der Bevölkerung vom König empfangen
und mit ermutigenden Zusagen trösten. Zu
einem entscheidenden Entschlüsse konnte man
sich aber auch jetzt noch nicht in Stockholm
aufraffen.

Inzwischen hatte der finnländische Land¬
tag am 16. November 1917 die Unabhängig¬
keit Finnlands, zu^dem auch die Alandsinseln
gehörten, ausgesprochen. Der am 3. März
1918 abgeschlossene Friede von Brest-Litowsk
verpflichtete Rußland zur Räumung Finn¬
lands mit den Alandsinseln und zur Aner¬
kennung der finnlandischen Unabhängigkeit.
Für die Alandsinseln wurde die Entfernung
der angelegten Befestigungen vorgesehen. Über
die dauernde Nichtbefestigung dieser Inseln,
sowie über ihre sonstige Behandlung in mili¬
tärischer und schiffahrtstechnischer Hinsicht ist
ein besonderes Abkommen zwischen Deutsch¬
land, Finnland, Rußland und Schweden vor¬
gesehen, zu dem auf Wunsch Deutschlands auch
andere Anliegerstaaten der Ostsee zugezogen
werden können. Soweit Schweden in Betracht
kommt, handelt es sich auch hier wieder um
einen Vertrag zugunsten dritter. Schweden
kann sür sich aus dem Frieden von Brest-
Litowsk keine Rechte herleiten. Vertrags-
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mäßige Rechte würde es seinerseits erst dann
erwerben, wenn der hier vorgesehene Ver¬
trag unter Beteiligung Schwedens abge¬
schlossen wäre.

Der deutsch - finnländische Friedensver-
trag vom 7. März 1918 wiederholt hinsicht¬
lich der Alandsinseln die Bestimmung des
Friedens von Brest>Litowsk und begründet
damit eine entsprechende Berechtigung und
Verpflichtung auch für Finnland. Außerdem
enthält er für Finnland die einschneidende
Verpflichtung, keinen Teil seines Besitzstandes
an eine fremde Macht abzutreten, noch einer
solchen Macht eine Servitut an seinem Hoheits¬
gebiete einzuräumen, ohne sich vorher mit
Deutschland darüber verständigt zu haben.

Inzwischen war Finnland mit deutscher
Hilfe und durch seine weißen Garden befreit
worden. Daß auch schwedische Freiwillige
sich am Freiheitskampfe Finnlands beteiligten,
soll nicht verschwiegen werden. Damit hatte
aber der schwedische Staat nichts zu tun.
Dieser hatte vielmehr den Freiheitskampf
Finnlands nach Möglichkeit durch sein Waffen¬
ausfuhrverbot erschwert.

Die öffentliche Meinung Schwedens be¬
schäftigt sich gleichwohl auf das lebhafteste
mit den Alandsinseln und möchte die Inseln
am liebsten für Schweden erwerben, nachdem
es die schwedische Politik mit beispiellosem
Ungeschickverstanden hat, all.e günstigen Ge¬
legenheiten zu versäumen. Es ist daher ein
besonderes Verdienst von Prof. Dr. Max
Fleischmann das ganze Problem in einer
Denkschrift"), wofür ihm die finnländische
Gesandschaft Stoff zur Verfügung gestellt hat,
eingehend und gründlich erörtert zu haben.

Schweden hatte bisher jedenfalls kein
vertragsmäßiges Recht auf Nichtbefestigung
der Alandsinseln. Auch die Friedensverträge
Deutschlands mit Rußland und Finnland ge¬
währen ihm vorläufig keinerlei Recht, sondern
nur eine Aussicht, künftig einmal zu dem be¬
sonderen Vertrage über die Alandsinseln zu¬
gezogen zu werden und damit vertragsmäßige
Rechte zu erwerben.

*) Dr. zur. Max Fleischmann, Die Alands¬
frage. Eine Denkschrift. 1918. Als Hand¬
schrift gedruckt. Verlagsbuchhandlung, von
Julius Springer in Berlin.

Zu einem Erwerbe der Inselgruppe durch
Schweden wird es schwerlich mehr kommen.
Dazu ist es zu spät. Einmal wollen es die
Finnländer selbst nicht. Die Finnländer
schwedischer Abstammung sind am wenigsten
zu einer Abtretung geneigt, da sie dadurch
den an sich schwachen schwedischen Volksteil
noch mehr schwächen würden. Ob dermalen
die Aländer überhaupt noch geneigt sein wür¬
den, den Anschluß an Schweden zu erstreben,
nachdem sich die schwedische Hilfe als zu ihrer
Befreiung entbehrlich erwiesen hat, kann
dahingestellt bleiben. Jedenfalls hat Finnland
im vollen Umfange seines Gebietes, zu dem
auch die Alandsinseln gehören, seine Unab¬
hängigkeit erlangt. Und nimmermehr kann
einer einzelnen Inselgruppe das Recht zuge¬
standen werden, sich vom ganzen loszulösen.

Die Fleischmannsche Denkschrift weist nun
im einzelnen nach, wie die Alandsinseln weder
aus geschichtlichen noch aus geographischen
noch aus ethnographischen Gründen von
Schweden beansprucht werden können, sondern
nach allen diesen Gesichtspunkten zu Finnland
gehören und immer gehört haben. Höchstens
in handelspolitischer Hinsicht böte die Ver¬
bindung nüt Schweden den Bewohnern der
Alandsinseln gewisse Vorteile.

Daß die Alandsinseln mit der bestehenden
Servitut auf die neue Staatsgewalt über¬
gegangen sind, erscheint nicht recht einleuchtend,
denn die Verpflichtung zur Nichtbefestigung
war eine persönliche Verbindlichkeit Nußlands
und war schon mit Kriegsbeginn unter¬
gegangen. Aber Finnland ist eine neue Ver¬
pflichtung dieser Art Deutschland gegenüber
eingegangen, und Deutschland ist Rußland
gegenüber zu ihrer Wahrung verpflichtet.

Die Denkschrift erörtert zum Schlüsse noch
den möglichen Inhalt des künftigen Vertrages,
als da sind Nichtbefestigung, schwedischeMit¬
herrschaft, gemeinsame Besatzung, Republik
unter schwedischemund finnischem Schutze und
Neutralisierung und hegt gegen alle diese
Möglichkeiten mit Recht gewisse Bedenken.
Das wahrscheinliche Ergebnis wird unter Auf¬
rechterhaltung der finnländischen Staatsgewalt
deren Verpflichtung zur Nichtbefestigung, viel¬
leicht unter Neutralisation der Inseln sein.
Damit wird denn auch die Alandsfrage ihre
Erledigung finden. Lonrad Bornhak
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Prozeszführung und Presse. Unsere
Strafprozeßordnung bestimmt, daß die Ge¬
schworenen, wenn sie die Rechtsvelehrung
empfangen haben, sich zur Beratung in einen
gesondertenRaum zurückziehen und dort von
jeder Verbindung mit der Außenwelt abge¬
schlossen bleiben, bis st« den Urteilsspruch
gefunden haben. Der Zweck dieser Bestim¬
mung ist offensichtlich, sie vor jeder Beein¬
flussung durch Dritte bei Findung des Urteils
zu bewahren. Für Strafkammer und Schöf¬
fengericht ist die Absperrung nicht in dieser
strengen Form vorgesehen, aber auch hier
wird gegen jede Beeinflussung durch Dritte
dadurch Fürsorge getroffen, daß der Beratung
außer den zur Urteilsfindung berufenen Nich¬
tern und den zur Ausbildung beim Gericht
tätigen Referendaren niemand beiwohnen darf.
Damit vergleiche man nun, daß im Falle
„Frankfurter Zeitung" gegen Chamberlam
nach Schluß der Beweisaufnahme die Ver¬
kündung des Urteils auf eine Woche hinaus¬
geschoben worden ist. Die Schöffen gehen
also nach Hause und sind während einer vollen
Woche allen möglichen, unkontrollierbaren
Unterhaltungen über die Sache, in der sie
noch das Urteil finden sollen, ausgesetzt.
Diesen Übelstand hat der vorgenannte Prozeß
freilich mit allen großen Strafsachen gemein,
und es ist in mancher das Volksgemüt auf¬

regenden Schwurgerichtssache schon als be¬
sonders unerfreulich empfunden worden, daß
die Geschworenen,die man für die Beratung
so ängstlich absperrt, an jedem Abende der
Verhandlung unbehindert nach Hause gehen
können und zu Hause sich über den Gang
des Prozesses, dem sie vielleicht teilweie
schwer folgen konnten, aus Zeitungsberichten
informieren, die bisweilen der nötigen Objek¬
tivität in hohem Grade ermangeln.

Ob hier eine absolute Abhilfe möglich ist,
erscheint zweifelhaft. Immerhin könnte für
nicht allzugroße Sachen im Dienstaufsichts¬
wege die Anordnung gegeben werden, soweit
Laienrichter beteiligt sind, die Beratung, wenn
irgend möglich, im Anschluß an die letzte
Verhandlung stattfinden zu lassen. , Für alle
sich über eine größere Reihe von Tagen oder
Wochen Hinzichenden Prozesse aber wäre eine
sorgfältige Kontrolle der Preßberichterstattung
durch einen besonderen GerichtSdezernenten
und Forderung eventueller Berichtigungenund
Ergänzungen dieser Berichte erwägenswert.
Meines Erachtens hat überhaupt die Justiz
mit der Preßberichterstattung über Gerichts¬
verhandlungen, auf welcher sich das Urteil
unseres Volkes über eine gute oder schlechte
Justiz zu einem nur allzugroßen Teile aus¬
baut, eine noch allzu lockere Fühlung.

ZZomenicus
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